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I. Bekanntmachungen der Alliierten
Alliierte Kontrollbehörde 

• Kontrollrat
Gesetz Nr. 22

' B e t r i e b s r ä t e g e s e t z

Der Kontrollrat hat das folgende Gesetz beschlossen:

А r t ijc e 1 I
Zur Wahrnehmung der beruflichen, wirtschaftlichen 

lind sozialen Interessen der Arbeiter und Angestellten 
in den einzelnen Betrieben wird hiermit die Errichtung 
und Tätigkeit von Betriebsräten in ganz Deutschland 
gestattet.

A r t i k e l n
1. Der Betriebsrat eines Betriebes ist lediglich aus 

dem Kreise von Personen zu bilden, die tatsächlich in 
diesem Betrieb tätig, sind.

2. Funktionäre der früheren Deutschen Arbeitsfront 
oder Mitglieder der Nationalsozialistischen Partei können 
nicht Mitglieder des Betriebsrats sein.

A r t i k e l  JU
1. Die Wahl der Mitglieder des Betriebsrats muß 

unter Anwendung demokratischer Grundsätze und mittels 
geheimer Abstimmung erfolgen.

2. Die Mitglieder des Betriebsrats üben ihr Amt für 
höchstens ein Jahr aus, jedoch ist Wiederwahl zulässig.

A r t i k e l  IV
1. Die Arbeiter, und Angestellten eines Betriebes 

können einen vorbereitenden Ausschuß zu dem Zweck 
bilden, Vorschläge über die Zusammensetzung des Be
triebsrates und die Durchführung der Wahl von Betriebs
ratsmitgliedern zu machen. Diese Vorschläge bedürfen 
der Zustimmung der Arbeiter und Angestellten des Be.- 
triebes, die durch Mehrheitsbeschluß zu geben ist.

2. Anerkannte Gewerkschaften können an der Bil
dung von vorbereitenden Ausschüssen und an der Orga
nisation von Wahlen zu Betriebsräten teilnehmen und 
Kandidaten für den Betriebsrat aus den Reihen der


